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In der öffentlichen Sitzung vom 24.10.2022 hat sich der Gemeinderat mit folgenden 
Tagesordnungspunkten befasst: 
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TOP 1: Fragen von Einwohnern nach § 33 Abs. 4 GemO 

 Es werden keine Fragen von den anwesenden Einwohnern an die Vorsitzende gestellt. 

TOP 2: Schaffung Stelle Schulsozialarbeit an der AHVS Rot an der Rot 

Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe an der Schule. Diese leistet eine wertvolle Unterstützung 
ergänzend zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule und hat positive Auswirkungen auf das Schulleben 
insgesamt. Nachdem die AHVS entsprechenden Bedarf geäußert hatte, beschließt der Gemeinderat die 
Einrichtung einer 50%-Stelle Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2023/24 an der AHVS Rot an der Rot. Die Mittel 
werden in den Haushalt 2023 ff. eingeplant, die Stelle wird in den Stellenplan 2023 ff. aufgenommen. Die 
möglichen Förderungen von Land und Landkreis sollen beantragt werden. Die Ausschreibung soll baldmöglichst 
erfolgen. 

TOP 3: Energieeinsparung Gemeinde Rot an der Rot – Gebäude, Straßenbeleuchtung, Sonstiges 

Aufgrund der Steigerungen im Energiesektor hat die Verwaltung zahlreiche Einsparpotentiale geprüft und diese 
im Gremium detailliert erläutert. Der Gemeinderat beschließt folgende Maßnahmen: 
 
a) Straßenbeleuchtung: 

abends: Einschaltzeit 19.20 Uhr, Abschaltzeit 23.00 Uhr 
morgens: Einschaltzeit 05.00 Uhr, Abschaltzeit 07.05 Uhr 
Leuchtdauer: 5,45 Stunden 
Einsparung 52,40 %, 32.730,13 € 
nach der Freigabe durch das Landratsamt Biberach 
 

b) Weihnachtsbeleuchtung 
abends: Einschaltzeit 19.20 Uhr, Abschaltzeit 23.00 Uhr 
morgens: Einschaltzeit 05.00 Uhr, Abschaltzeit 07.05 Uhr 
Leuchtdauer: 5,45 Stunden 
Einsparung 52,40 %, 641,52 € 
 

c) Sporthalle Rot an der Rot 
- Duschen: keine Änderung 
- Raumtemperatur Sporthalle auf 19°C Schulsport und 18°C Vereinssport, 15°C Nachtabsenkung  

(evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 18°C auch für den Schulsport denkbar wären) 



- Raumtemperatur Umkleiden/Dusche auf 24°C bei Schulsport und 22°C Vereinssport,  
Nachtabsenkung 18°C (evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 22°C auch für den Schulsport denkbar 
wären) 

- Einsparmöglichkeiten Allgemein: 
Regelung optimieren, Heizkurven anpassen 
Thermische Desinfektion 70°C abschalten 
Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C 
 

d) Festhalle Rot an der Rot 
- Raumtemperatur Schulbetreuungsbetrieb 20°C 
- Raumtemperatur Veranstaltungsbetrieb je nach Veranstaltung 19°C oder 20°C 
- Absenkung der Raumtemperatur nach Schulschluss und an nicht genutzten Wochenenden 

 
e) Mehrzweckhalle Ellwangen 

- Duschen: keine Änderung 
- Raumtemperatur Sporthalle auf 19°C Schulsport und 18°C Vereinssport, Absenkung 14°C 

(evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 18°C auch für den Schulsport denkbar wäre) 
- Raumtemperatur Umkleiden/Dusche auf 24°C bei Schulsport und 22°C Vereinssport, Absenkung 18°C 

(evtl. Abstimmung mit der Schule, ob 22°C auch für den Schulsport denkbar wäre) 
- Raumtemperatur Sporthalle auf 19°C bzw. 20°C bei Veranstaltungsbetrieb (je nach Veranstaltung), 

Absenkung 14°C 
- Einsparmöglichkeiten Allgemein: 

Behebung aller Fehler in der Steuerung / Schaltschrank 
Überprüfung und Optimierung der eigestellten Heizkurven 
Optimierung der Regelung 
Erneute Einweisung von Bauhof und Hausmeister für Schaltschrankbedienung und Lüftungssteuerung um 
im laufenden Betrieb selbständig Optimierungen vornehmen zu können 
Thermische Desinfektion 70°C abschalten 
Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca.60°C 

 
f) Werkrealschule Rot an der Rot 

- Begrenzung der Temperaturen auf die Empfehlungen des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport bzw. 
der Arbeitsstättenrichtlinien 18°C in Flur, 20°C in Klassenräume 

- Raumtemperatur in den Fachräumen Technik auf die vom Ministerium empfohlenen Raumtemperaturen 
19° C bzw. 20°C (je nach Tätigkeit) 

- Thermostatköpfe in den Fluren auf „Behördenmodell“ umrüsten und Einstellung auf 18°C. Dadurch wäre 
das Verstellen der Thermostate ohne Werkzeug nicht mehr möglich. 

- In den Klassenzimmern prüfen, ob die bestehenden Thermostatköpfe nach oben begrenzt sind. Falls 
nicht, Einstellung der Raumtemperatur auf 20°C als obere Grenze  

- Überprüfung und Optimierung der eingestellten Heizkurven 
- Optimierung der Regelung (Anpassung an Raumbelegung und Raumnutzung) 
 

g) Grundschule Rot an der Rot 
- Begrenzung der Raumtemperaturen auf die Empfehlungen des Ministeriums für Kultur, Jugend und Sport 

bzw. der Arbeitsstättenrichtlinien 20°C in Klassenzimmern, 18°C in Fluren (sofern dies bei den alten 
Nachtspeicheröfen möglich ist) 

- Wartung bzw. Durchsicht durch den Bauhof gemeinsam mit fachkundigem Elektriker 
- Abgleichen der Öfen, damit alle gleich reagieren 
- Reinigen der Öfen, um maximale Effizienz zu erreichen 
 
 
 



h) Grundschule Haslach 
Die Grundschule Haslach befindet sich noch bis Sommer in Interimsräumen. Hier eine Investition in ein 
Gebäude zu tätigen, welches dann abgebrochen wird, wird als nicht sinnvoll betrachtet. Trotzdem sollen 
Optimierungen geprüft werden, um evtl. Energie einzusparen.  
- Überprüfung und Optimierung der eingestellten Heizkurven 
- Optimierung der Regelung 
 

i) Grundschule Ellwangen 
Die Grundschule Ellwangen wurde bereits bei der Sanierung im Bereich Heizung optimiert, ebenso der 
Kindergarten Ellwangen. Hier sind keine Optimierungen notwendig. 
 

j) Mehrzweckhalle Haslach 
Kurzfristig: 
- Regelung optimieren (Heizkurven anpassen) 
- Thermische Desinfektion mit 70°C abschalten 
- Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C 
 
Längerfristig: 
- Duschen und Umkleiden in der alten Mehrzweckhalle inkl. Warmwasserbereitung stilllegen 
- Inbetriebnahme der Duschen und Umkleiden in der neuen Halle ab Frühjahr 2023 
- Thermische Desinfektion mit 70°C abschalten 
- Regelmäßige Hygienespülung mit normaler Warmwassertemperatur ca. 60°C 
 

k) Ökonomiegebäude 
- Absenken der Raumtemperatur in den genutzten Räumen auf ein Maß, das ein Arbeiten im Sitzen noch 

zulässt ca. 20°C 
- in nicht genutzten Räumen wird die Raumtemperatur abgesenkt (Frostschutz) 
- Aufheizen der Vereinsräume nur bei tatsächlicher Nutzung und Einstellung der Raumtemperatur 

entsprechend Arbeitsstättenrichtlinie 
- Abschalten der Warmwasserboiler in Putzräumen und Teeküchen, Aufheizen der Boiler nur, wenn 

tatsächlich notwendig. 
 

l) Kindergartenräume 
- Kein Beschluss zu einer fixen Temperatur in den Kindergartenräumen 
- Einstellung der Temperatur in die Zuständigkeit der Verwaltung gegeben 

 
Diese Regelungen sind im aktuellen Mitteilungsblatt noch übersichtlich zusammengefasst. Generell wird das 
Zuheizen mit Heizlüftern o. ä. für alle Nutzer verboten. Die Verwaltung wird beauftragt, die o. g. Beschlüsse zu 
veröffentlichen und umzusetzen sowie eine Fachfirma hinzuzuziehen, sofern erforderlich. 

TOP 4: Friedhof Rot an der Rot – Vergabe landschaftsgärtnerische Arbeiten: 1. BA Umbau und Modernisierung – 
Trauerort mit Urnenwand 

In der Sitzung am 30.05.2022 wurde beschlossen, im Friedhof einen Bereich für Urnenwand, Aschekaverne sowie 
ein Gedenkort für Sternenkinder auszuschreiben und umzusetzen. Die Urnenwand ist mittlerweile geliefert und 
aufgebaut. Leider ging bei der ersten Ausschreibung für landschaftsgärtnerischen Arbeiten kein Angebot ein. 
Daraufhin wurde die Leistung im September beschränkt ausgeschrieben. Hierzu wurden 7 Firmen angefragt. 
Insbesondere wurde hierbei der Ausführungszeitraum zur ersten Ausschreibung verändert. Auf die zweite 
Ausschreibung ging ein Angebot ein. Hierbei wurde der Ausführungszeitraum jedoch nicht eingehalten, was zu 
einer evtl. Benachteiligung der anderen Firmen führen würde, die bei einem längeren Ausführungszeitraum 
vielleicht auch ein Angebot eingereicht hätten. Darüber hinaus lag das abgegebene Angebot 31% über der 
Kostenberechnung. Der Gemeinderat beschließt die Aufhebung der Ausschreibung. Die Bürgermeisterin wird 
ermächtigt, alle hierfür erforderlichen Handlungen vorzunehmen. 



TOP 5: Neufassung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und 
Bestreuen der Gehwege (Streupflicht-Satzung) 

Die aktuelle Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der 
Gehwege (Streupflicht-Satzung) wurde am 27.11.1989 beschlossen. Sie trat am 01.01.1990 in Kraft. Erfahrungen 
aus der Praxis und einschlägige Rechtsprechungen erforderten eine Änderung, Ergänzung bzw. Klarstellung der 
bisherigen Inhalte. Der Gemeinderat beschließt die Streupflicht-Satzung wird wie ausgeführt. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die Satzung dem Landratsamt anzuzeigen und öffentlich bekannt zu machen. Der Satzungstext ist 
unter der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“ in diesem Mitteilungsblatt veröffentlicht. 

TOP 6: Bausachen 

Der Gemeinderat beschließt, zu sechs Bauvorhaben das Einvernehmen herzustellen. Bei einem Antrag wird den 
erforderlichen Befreiungen nach § 31 II Bau GB nicht zugestimmt.  
 

TOP 7: Bestellung einer Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Rot an der Rot-Tannheim 

Rechtsgrundlage für die Bestellung von Standesbeamten bilden § 2 Abs. 3 des Personenstandgesetzes in 
Verbindung mit § 1 Abs. 4 der Durchführungsverordnung zum Personenstandgesetz. Der Gemeinderat beschließt, 
Frau Carmina Denzel (Gemeinde Tannheim) zur Standesbeamtin für den Standesamtsbezirk Rot an der Rot-
Tannheim zum 01.11.2022 zu bestellen. 

TOP 8: Bekanntgaben der Bürgermeisterin, Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse 

Aufnahmequote Flüchtlinge 
Die Vorsitzende erläutert, dass das Soll für aufzunehmende Flüchtlinge in der Gemeinde bei insgesamt 121 liegt. 
Allein im Jahr 2022 wurden 14 neue Personen aufgenommen, seit 2016 kommt die Gemeinde damit auf ca. 100 
aufgenommene Personen. Das Aufnahmesoll für das Jahr 2023 entspricht demnach noch 19 weiteren Personen.  
 
Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse  
Die Vorsitzende gibt zwei nichtöffentlich gefasste Beschlüsse aus der Sitzung vom 26.09.2022 bekannt. 

TOP 9: Fragen aus dem Gemeinderat 

Ein Gemeinderat erkundigt sich nach den geplanten Maßnahmen der Verwaltung bezüglich längeren 
Stromausfallzeiten. Die Vorsitzende erläutert die bereits getroffenen bzw. geplanten Maßnahmen in den 
Bereichen der Infrastruktur. 


